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Regeste
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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Rechtsöffnungsentscheid, dessen Streitwert
unter Fr. 30'000.-- liegt; mithin ist nicht die Beschwerde in Zivilsachen, sondern die
subsidiäre Verfassungsbeschwerde gegeben (Art. 72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 1 lit. b, Art.
75 Abs. 1, Art. 90 und Art. 113 BGG ). Mit dieser kann nur die Verletzung
verfassungsmässiger Rechte gerügt werden ( Art. 116 BGG ), wofür das strenge
Rügeprinzip gilt (Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Die Beschwerdeführerin beschränkt sich auf stichwortartige Bemerkungen (wie "IV + EL
seit 1996!" oder "exakt") direkt im angefochtenen Entscheid sowie auf die Aussage auf dem
obergerichtlichen Begleitbrief zum angefochtenen Entscheid: "Ich erhebe Einsprache gegen
alle Verfügungen und Beschlüsse!".

E. 3
Damit mangelt es der Beschwerde sowohl an einem Rechtsbegehren als auch an jeglicher
Begründung, weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG
nicht einzutreten ist.

E. 4
Angesichts der konkreten Umstände ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten
( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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